
 

 

ich bedanke mich für Ihre Anfrage zur Parkraumüberwachung.  

 

Gemäß § 10 der Geschäftsordnung für den Erfurter Stadtrat und seine 

Ausschüsse müssen sich die Fragen auf allgemeine Angelegenheiten des 

eigenen Wirkungskreises der Landeshauptstadt Erfurt beziehen. 

 

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs ist allerdings eine Aufgabe der 

Stadtverwaltung im übertragenen Wirkungskreis gem. § 3 Thüringer 

Kommunalordnung. 

 

Dennoch werden die aufgeworfenen Fragen beantwortet, um diesen 

Gerüchten zu begegnen. 

 

1. Ist es korrekt, dass die von der Stadt angestellten Kontrolleure 

umsatzbeteiligt sind? 

 

Nein! Die Beschäftigten werden gemäß dem Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst fest vergütet. Eine Umsatzbeteiligung gibt es nicht. 

 

2. … und ist es korrekt, dass die städtischen Bediensteten aus diesem 

Grunde eruieren, wo Veranstaltungen, so auch schulische Veranstaltungen, 

stattfinden? 

 

Oftmals beachten die Verkehrsteilnehmer/innen bei Veranstaltungen die 

geltenden Verkehrsregeln nicht und parken rücksichtslos Flucht- und 

Rettungswege, (Rettungs-)Zufahrten, Behindertenparkplätze, Überwege und 

Gehwege zu. Dadurch kommt es zu Beschwerden der Anwohner/innen beim 

Bürgeramt und die Beschäftigten des Stadtordnungsdienstes werden vor Ort 

eingesetzt. 

 

Bei Großveranstaltungen sehen bereits die Sicherheitskonzepte vor, dass 

bestimmte Bereiche unbedingt kontrolliert werden müssen, um die 
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Sehr geehrter……., Erfurt,  



 

 

öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. 

 

Sehr geehrter ……., die Stadtratssitzung findet am 27. Juni 2018 um 17.00 Uhr im 

Ratssitzungssaal statt. Sie haben während der Sitzung die Gelegenheit, zwei sachliche 

Nachfragen zu stellen.  

 

Mit Stadtratsbeschluss vom 18. Oktober 2017 wurde die Möglichkeit geschaffen, dass Ihre 

Nachfragen im Internet akustisch live übertragen (Live Stream) und bis zur nächsten 

Stadtratssitzung durch die Mediengruppe Thüringen gespeichert werden. Voraussetzung ist, Sie 

stimmen dieser Übertragung bis zum Freitag vor der Stadtratssitzung zu. Sollte der Wunsch 

einer Übertragung bestehen, so nehmen Sie bitte Kontakt mit der Bürgerbeauftragten auf.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. i.V. K. Hoyer 

Andreas Bausewein 
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